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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1985

Norm

ABGB §364 Abs2 B2

Rechtssatz

Eine auch im Hinblick auf die jeweilige Zeit wesentliche Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeit der

Nachbarliegenschaft durch Musiklärm muß zu keiner Zeit geduldet werden. Es kommt nicht auf die Beeinträchtigung

der Nachtruhe allein, sondern darauf an, daß die übliche Nutzung der gesamten nachbarlichen Liegenschaft nicht

wesentlich gestört werden darf.
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